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Agenda

1) Fragen und Erwartungen

2) Vorstellung der Rahmenbedingungen

3) Vorstellung von Praxisbeispielen

4) Diskussion und zweite Fragerunde 
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1) Fragen und Erwartungen

Welche konkreten Anliegen haben Sie mitgebracht?

• Fragen

• Stichpunkte

Landesverband

Nordrhein-Westfalen

3
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§ 17 WbG: Entwicklung und neue Zugänge

„Das Land fördert nach Maßgabe dieses Abschnitts Maßnahmen 

[…] offene Angebote, die Entwicklung und Förderung neuer 

Zugänge, aufsuchende Bildung, regionale Vernetzung oder eine 

stärker sozialräumliche Ausrichtung der Angebote, um neue oder 

bisher nicht erreichte Zielgruppen erfolgreich anzusprechen.“

§18 WbG: Entwicklungspauschale

Pauschalierter Zuschuss zur Grundförderung von Maßnahmen 

nach, welcher ab 1. Januar 2023 fünf Prozent des Höchstbetrages 

jedoch mindestens 10.000 Euro je Einrichtung beträgt. 
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2) Vorstellung der Rahmenbedingungen



Welche Maßnahmen sind möglich?
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Der Vordruck „Sachbericht“ 

(Punkt 2) kann eine Hilfestellung 

bieten, um mögliche Maßnahmen 

zu verdeutlichen.

Der Sachbericht dient als 

Nachweis über die eingesetzten 

Mittel.
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Personalkosten:

Personalkosten können im Rahmen der Entwicklungspauschale berücksichtigt 

werden. Sie müssen den Maßnahmen, die mit der Entwicklungspauschale 

durchgeführt werden, klar zugeordnet und abgegrenzt werden können.

Keine Doppelförderung:

Die Kosten für eine Stelle dürfen nicht bereits nach §7 Abs. 2 WbG gefördert 

werden.

Fortbildungsmaßnahmen:

Fortbildungsmaßnahmen sind grundsätzlich nicht förderfähig nach §18 WbG. 

Für Fortbildungen, die in einem engen pädagogisch-didaktischen 

Zusammenhang zu den Aufgaben der Einrichtungen stehen, kann auch der 

Unterschiedsbetrag nach §8 WbG eingesetzt werden.
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Sachkosten:

Auch hier muss die Ausgabe maßnahmenbezogen sein. Die Wertgrenze von 

5000 Euro inkl. Umsatzsteuer darf zur Unterscheidung von Investitionen nicht

überschritten werden. Zudem sollten die sächlichen Verwaltungsausgaben in 

einem angemessenen Verhältnis zur Gesamtförderung stehen. 

Digitale Infrastruktur:

Nicht förderfähig im Sinne von §18 WbG sind jegliche Investitionen (damit also 

auch keine Investitionen in digitale Infrastruktur).

Marketing:

Kosten für Marketing inkl. Social Media (Personal- und Sachkosten) sind 

ausschließlich auf die Maßnahme bezogen und in angemessenen Anteilen 

förderfähig.



3) Vorstellung von Praxisbeispielen
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• Leasing von VR-Brillen: Einsatz in Senioreneinrichtungen (virtuelle 

Reisen), Einsatz bei Messestand/Infostand (Karrieretag in Dortmund) 

– (Freizeit, Kultur…)

• Theateraufführung – (Kultur) 

• Walkingangebot für Mütter – (Gesundheit)  

• Lange Nacht der Politik (Podiumsgespräche und –Diskussionen mit 

Politik und Gesellschaft) – (Politik und Gesellschaft)

• Ferienangebot für Jugendliche – (Junge vhs)

• Offenes Lernangebot in Kooperation mit KJH – (Grundbildung und 

Alphabetisierung)

• ……….
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Dies ist eine Fußzeile 13.11.2023



• Konnten Ihre Fragen geklärt werden? 

• Sind neue Fragen aufgekommen?

• Welche Impulse nehmen Sie mit?

4) Diskussion und zweite Fragerunde 
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Vielen Dank 

für Ihre 

Aufmerksamkeit!


